
Liebe Leserin, lieber Leser,

fast alle Bundesbürger erhalten etwas 
aus dem 3. Entlastungspaket oder 

-
tungen im nächsten Jahr. 

Für Millionen Arbeitnehmer und 

der Mindestlohn. Für Mini- und Midi-
jobber erhöhen sich die Verdienst-

der Regierung dienen dazu, die 
Lebensqualität in der krisengeschüt-
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Viele Bürger machen sich wegen der 
starken Erhöhung von Lebenshaltungs-
kosten und Energiepreisen Sorgen, die 
steigenden Belastungen nicht tragen zu 
können. Anfang September 2022 hat 
sich die Ampelkoalition entschlossen, 
mit einem dritten Entlastungspaket den 

greifen, insbesondere denen, die zu den 
Ärmeren in der Gesellschaft zählen. Die 
nachfolgenden Maßnahmen müssen noch 
den Bundestag und Bundesrat passieren.

Entlastung bei Stromkosten

Zur Senkung der Stromkosten soll eine 
Strompreisbremse eingeführt werden. Die 
Bürger sollen einen gewissen Basisver-
brauch an Strom zu einem vergünstigten 
Preis erhalten. Ein zusätzlicher Stromver-
brauch wird preislich nicht begünstigt. 
Die Strompreisbremse soll von Energie-

Krise erhebliche Gewinne erzielen. Diese 
„Zufallsgewinne“ sollen durch eine Eini-
gung auf europäischer Ebene abgeschöpft 
und zur Preisdämpfung genutzt werden. 
Die EU bevorzugt eine Preisobergrenze. 

Einführung einer Gaspreisbremse 

Neben der Strompreisbremse will die 
Bundesregierung eine Gaspreisbremse 
einführen. Bis zu 200 Milliarden Euro will 
die Bundesregierung in die Hand nehmen, 
um die hohen Energiekosten mit einer 

Gaspreisbremse zu senken. Weg vom 
Tisch ist die umstrittene Gasumlage, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher ab 
Oktober 2022 hätten zahlen sollen, um 

Energieunternehmen wie Uniper zu 
stützen. Statt über die Gasumlage soll 
Energieunternehmen nunmehr durch 
staatliche Gelder geholfen werden. Dafür 
nimmt der Bund zusätzliche Kredite auf. 

Bereits umgesetzt ist die Verringerung der 
Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme bis 
zum Frühjahr 2024 auf 7 Prozent.

Energiepreisbremsen nicht festgelegt

Eine Entlastung für Verbraucher soll 
durch Subventionierung eines Basisver-
brauchs entstehen. Weder die Höhe des 
subventionierten Basisverbrauchs noch 
dessen Preis sind bisher festgelegt. Eine 
genaue Ausgestaltung der Strom- und 
Gaspreisbremse liegt noch nicht vor. 
Eine Expertenkommission ist beauftragt, 
entsprechende Vorschläge für die Strom- 
und Gaspreisbremse zu unterbreiten. 

Bundeskanzler Olaf Scholz verspricht, dass 
die Strom- und Gaspreisbremsen dazu 
beitragen, dass „alle gut zurechtkommen 
und die Preise bezahlen können.“ Da die 
Preise über den Basisverbrauch nicht 
ermäßigt werden, sollen die Preisbremsen 
auch ein Anreiz zum Energiesparen bieten.

Drittes Entlastungspaket kommt

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ich habe einfach keine Lust mehr, mich dem 
Thema „Versicherungen“ zu beschäftigen“ - 
keine Sorge, diese Aussage ist nicht von uns 
- wir hören sie allerdings regelmäßig. 

Genau diesen Service möchten wir Ihnen 
bieten.

Unsere Aufgabe soll es sein, Sie mit Ihren 
Versicherungen immer auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Sie äußern Ihre Wünsche 
und wir suchen unabhängig und objektiv das 
passende Versicherungsprodukt - losgelöst 
von der Versicherungsgesellschaft.

Sie werden erfreut sein, welch finanzielles 
Einsparpotential sich durch geschicktes 
Vergleichen erzielen lässt. Probieren Sie es 
aus - wir rufen Sie an. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Klaus Hain 
CARL REHDER GMBH
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Mit den Maßnahmen des dritten Entlas-

tungspakets werden überwiegend die-

jenigen unterstützt, die keine oder sehr 

geringe Steuerbelastungen haben. Für 

Christian Lindner den Entwurf eines Jah-

ressteuergesetzes vor. Neben Anpassun-

gen an EU-Recht und Vorgaben zur wei-

teren Digitalisierung, enthält der Entwurf 

Steuererleichterungen für die Bürger. 

Sonderausgabenabzug für Vorsorge

In diesem Jahr können 94 Prozent der 

Altersvorsorgeaufwendungen als Sonder-

ausgaben vom zu versteuernden Einkom-

men abgesetzt werden. Dabei handelt es 

sich um Beiträge zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung, zur berufsständischen 

Versorgungseinrichtung und zur privaten 

Basis - oder Rürup-Rente. Nach bisheriger 

Rechtslage können jedes Jahr zwei Pro-

zentpunkte mehr abgesetzt werden. Da-

nach wären Altersvorsorgeaufwendungen 

ab 2025 voll absetzbar. Wie im Koalitions-

vertrag vorgesehen, wird nun der vollstän-

dige Sonderausgabenabzug auf das Jahr 

2023 vorgezogen. 

Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags

Der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro, 

für Verheiratete von 1.602 Euro, wurde 

2008 eingeführt. Der Pauschbetrag 

verringert die zu versteuernden Ein-

nahmen aus Kapitalanlagen, wie Zinsen 

und Dividenden. Ab 2023 beträgt der 

Sparer-Pauschbetrag 1.000 Euro, für 

Verheiratete und Lebenspartner 2.000 

Euro. Hierdurch werden Sparer mit 

weniger Abgeltungsteuer belastet, die 

immerhin mit 26,375 % (einschließlich 

Solidaritätszuschlag) mehr als ein Viertel 

der Zins- und Dividendeneinkünfte 

ausmacht. Bei einem zu erwartenden 

allgemeinen Zinsanstieg wächst der Kreis 

der von der Erhöhung des Freibetrags 

Anhebung des Ausbildungsfreibetrags

Eltern, deren volljährige Kinder sich in 

auswärtig untergebracht sind, können ab 

2023 für jedes ihrer nicht bei ihnen woh-

nenden Kinder einen Freibetrag von 1.200 

Euro, bisher 924 Euro, vom Gesamtbetrag 

ihrer Einkünfte abziehen.

bis Ende 2022 wird aufgehoben. Ab 2023 

-

lichen Wohnung bis zu 200 Tage (bisher 

120 Tage) im Jahr weiterhin mit 5 Euro 

pro Tag bis zum Höchstbetrag von 1.000 

Euro (bisher 600 Euro) pauschal abgesetzt 

-

schale führt zum Steuervorteil, wenn die 

Werbungskosten inklusive der Homeof-

-

betrag von 1.200 Euro übersteigen.

Mehr Abschreibung für Wohngebäude 

Bisher werden Gebäude, die Wohnzwe-

cken dienen und nach dem 31. Dezember 

1924 fertiggestellt wurden, nach § 7 des 

Einkommensteuergesetzes linear mit zwei 

Prozent abgeschrieben. 

Ab 1. Januar 2024 wird der Abschreibungs-

satz auf drei Prozent für Wohngebäude 

erhöht, die nach dem 31. Dezember 2023 

fertiggestellt werden. Durch die höhere 

Abschreibung verkürzt sich die Abschrei-

bung von 50 Jahren auf 33 Jahre.

Heizkostenzuschuss

Nachdem die Bundesregierung seit Juli 

2022 insgesamt 2,1 Millionen Menschen, 

Wohngeldempfängern, Auszubildenden 

und Studierenden im BAföG-Bezug, einen 

einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe 

von mindestens 270 Euro für Wohn-

geld-Haushalte und 230 Euro für Auszu-

bildende und Studierende zur Verfügung 

stellte, werden Wohngeldempfänger für 

die Zeit von September bis Dezember 

2022 einen weiteren einmaligen Heiz-

kostenzuschuss erhalten. Vorgesehen 

sind für eine Person 415 Euro, für zwei 

Personen 540 Euro und für jede weitere 

Person im Haushalt 100 Euro. 

Durchschnittliche Heizkosten im Jahr 

Erdgas

Heizöl

Wärme-
pumpe

Fern-
wärme

Holz-
pellets

1.440 €

1.370 €

1.285 €

1.040 €

890 €

945 €

820 €

840 €

965 €

580 €

2022

2021

+ 53 %

+ 67 %

+ 52 %

+ 8 %

+ 53 %

Quelle: heizspiegel.de (Stand 27.09.2022); für 2022 Prognose

Ausweitung des Wohngeldanspruchs

Zum 1. Januar 2023 ist eine Wohngeld- 

reform geplant. Der Kreis der Wohngeld-

berechtigten soll durch ein neues, höheres 

Wohngeld für Geringverdiener von 

620.000 auf zwei Millionen Anspruchsbe-

rechtigte steigen. Ein Heizkostenzuschuss 

für Wohngeldberechtigte wird dauerhaft 

in das neue Wohngeld-Plus integriert.

Energiepreispauschale für Rentner 

Rentnerinnen und Rentner sowie Studie-

rende und Auszubildende erhalten 

nunmehr Anfang Dezember 2022 eine 

einmalige Energiepreispauschale, Rent-

nerinnen und Rentner eine von 300 Euro, 

Studierende und Auszubildende eine von 

200 Euro. Damit reagiert die Regierung auf 

die Kritik, die sie mit der Auszahlung der 

Energiepreispauschale zum 1. September 

2022 nur für Beschäftigte ausgelöst hat. 

Mehr Kindergeld 

Ab 1. Januar 2023 wird das Kindergeld 

für das erste, zweite und dritte Kind auf 

237 Euro monatlich erhöht, sodass das 

Kindergeld für das erste und zweite Kind 

um 18 Euro und für das dritte Kind um 12 

Euro angehoben wird.

Höherer Kinderzuschlag

Familien mit niedrigen Einkommen 

können zusätzlich zum Kindergeld einen 

Kinderzuschlag erhalten. Der Höchstbe-

trag des Zuschlags wird ab 1. Januar 2023 

auf 250 Euro erhöht, nachdem dieser 

zum 1. Juli 2022 um 20 Euro auf 229 Euro 

heraufgesetzt wurde. 

Einführung eines Bürgergeldes

Zum 1. Januar 2023 wird das Arbeits-

losengeld II und Sozialgeld durch ein 

Bürgergeld abgelöst und etwa auf 500 

Euro angehoben (bisher 449 Euro).

Ab 1. Januar 2023 werden Arbeitnehmer 

mit einem Bruttogehalt bis unter 2.000 

Euro wegen der Ausweitung der Midi-

jobgrenze durch Beitragsnachlässe zur 

Sozialversicherung entlastet. 

Nachfolgeregelung für 9-Euro-Ticket

Der Bund will sich mit 1,5 Milliarden 

Euro an einem Nachfolge-Modell für 

das 9-Euro-Ticket beteiligen, sofern die 

Länder mindestens den gleichen Betrag 

zur Verfügung stellen. Bisher fanden die 

Länder keine einheitliche Lösung. 
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Gehalt
Beiträge Ersparnis Beiträge Ersparnis

600 € 118,52 € 23,67 € 96,18 € 108,11 € 21,87 € 99,48 €

800 € 444,82 € 82,87 € 76,93 € 378,39 € 76,53 € 85,27 €

1.000 € 711,12 € 142,03 € 57,72 € 648,67 € 131,19 € 71,06 €

1.200 € 1.007,42 € 201,23 € 38,47 € 918,95 € 185,85 € 56,85 €

1.400 € 1.303,72 € 260,42 € 19,23 € 540,08 € 240,53 € 42,62 €

1.600 € - - - 1.459,51 € 295,18 € 28,42 €

1.800 € - - - 1.729,79 € 349,85 € 14,20 €

In den alten Bundesländern sind die 
Löhne 2021 um 3,31 Prozent gegen-
über 2020 gestiegen. Dadurch steigen 
2023 die Beitragsbemessungsgrenzen 

Arbeitslosenversicherung.

steigt die Beitragsbemessungsgrenze in 
allen Bundesländern von 58.050 Euro im 
Jahr (4.837,50 Euro im Monat) auf 59.850 
Euro (4.987,50 Euro im Monat).

In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslo-
senversicherung steigt die Beitragsbemes-
sungsgrenze in den alten Bundesländern 
von 7.050 Euro auf 7.300 Euro, in den 
neuen Ländern von 6.750 Euro auf 7.100 
Euro im Monat.

Arbeitnehmer, deren Bruttogehalt über 
der derzeitigen Beitragsbemessungs-
grenze von 58.050 Euro liegt, müssen 
2023 bis zu 260 Euro im Jahr mehr zur 
gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. 
Berücksichtigt ist der voraussichtlich um 
0,3 Punkte auf 1,6 Prozent steigende 
durchschnittliche Zusatzbeitrag. Mehr-
beiträge bis zu 402,60 Euro (526,20 
Euro in Ost) verlangen die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung von Arbeitneh-
mern, deren Gehalt über der derzeitigen 
Beitragsbemessungsgrenze liegt.

mit 10 Prozent ein Rekordniveau. „Es kann 

wissen, wie sie mit ihrem Einkommen 
über die Runden kommen,“ betonte Bun-

-
gleichsgesetz die mit der kalten Pro-
gression verbundenen schleichenden 
Steuererhöhungen gedämpft werden. 
Verschiedene steuerliche Maßnahmen, 
wie die Anhebung des Grundfreibetrags 
und die Verschiebung der übrigen Tarif- 
eckwerte nach rechts, reduzieren die Ein-
kommensteuer. 

Grundfreibetrag steigt

2023 steigt der Grundfreibetrag auf 
10.632 Euro (bisher 10.347 Euro) und 
2024 auf 10.932 Euro. Der Spitzensteuer-
satz von 42 Prozent soll 2023 ab 61.972 

Euro (bisher 58.597) Euro und 2024 bei 
63. 515 Euro beginnen. 

Der Kinderfreibetrag soll rückwirkend ab 
1. Januar 2022 um 160 Euro auf 8.548 
Euro angehoben werden. Die Aktualisie-
rung des Einkommensteuertarifs führt 
2023 für Alleinstehende zu einer steuer-

lichen Entlastung zwischen rund 100 und 
500 Euro, abhängig vom zu versteuern-

Die Steuerwerte basieren auf den vor-
aussichtlichen Ergebnissen des im Herbst 
erwarteten Existenzminimumberichts und 
des Steuerprogressionsberichts und wer-
den gegebenenfalls angepasst. 

Insgesamt steigen die Sozialversiche-
rungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberanteil) 2023 von 39,95 Prozent 
voraussichtlich auf 40,45 Prozent. 

Beitragssatz zur Arbeitslosenversiche-

Zur Arbeitslosenversicherung steigt der 
Beitragssatz, der nur für die beiden Jahre 
2021 und 2022 gesetzlich auf 2,4 Prozent 
begrenzt wurde, auf 2,6 Prozent. 

Höhere Beiträge für Selbstständige

Der Regelbeitrag zur gesetzlichen Renten-

Selbstständige zu zahlen haben, steigt 
2023 in West um 19,53 Euro auf 631,47 
Euro, in Ost um 26,04 Euro auf 611,94 
Euro im Monat. 

-
versicherung versicherte Selbstständige 
müssen 2023 auch mehr aufbringen. Die 
Regelbemessungsgrenze für die Beiträge 
steigt auf 4.987, 50 Euro (2022: 4.837,50 €) 
und die Mindestbemessungsgrundlage 
auf 1.131,67 Euro (2022: 1.096,67 €). 

Geringere Beiträge für Midijobber 

Mit der Anhebung des Mindestlohns ab 
1. Oktober 2022 auf 12 Euro, wurde auch 
die Minijobgrenze auf 520 Euro und der 
sogenannte Übergangsbereich auf 1.600 
Euro ausgeweitet. Arbeitnehmer mit 
einem Bruttogehalt über 520 Euro und 
unter 1.600 Euro im Monat werden als 
Midijobber bezeichnet. Midijobber zahlen 
geringere Sozialversicherungsbeiträge. Ab 
1. Januar 2023 wird die Midijobgrenze auf 
2.000 Euro angehoben. 

1.370

1.440

20.000 €zvE

505 €
2.138

4.951
8.177

11.816
15.863

20.433

25.133

29.832
34.459

536 €
471 €

352 €

172 €
250 €

115 €

536 €536 €

Steuerentlastung 2023

30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 €

ESt (€)

zvE = zu versteuerndes Einkommen; ESt = Einkommensteuer; ab 70.000 zvE Einkommensteuer mit Solidaritätszuschlag
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Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert. Eine 
Gewähr für deren Richtigkeit kann dennoch nicht 
übernommen werden. Alle Personenbezeichnungen 
stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.
Nachdruck, Vervielfältigungen, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Der Erwerb von batteriebetriebenen Au-
tos wird durch den Umweltbonus bezu-
schusst. Doch läuft die Kaufprämie für 
Elektro- und Hybridautos, an der sich Bund 
und Hersteller beteiligen, in der bisheri-
gen Höhe zum 31. Dezember 2022 aus.

Bisher erhalten Käufer von E-Autos bis zu 
9.000 Euro Förderung, bis zu 6.750 Euro 
für Hybrid-Fahrzeuge. Von Juli 2016 bis 
Juni 2022 wurde die Elektromobilität vom 
Bund mit 5,7 Mrd. Euro gefördert. Seit Be-
ginn der Förderung bis Ende August 2022 
gab es für rund 1,4 Millionen Fahrzeuge 
den Umweltbonus.

Wirtschaftsminister Robert Habeck gab 
unlängst bekannt, dass der Umweltbonus 
ab Januar 2023 „konsequent auf Klima-

schutz“ ausgerichtet wird. Die Förderung 
wird ab 2023 auf E-Autos beschränkt, 
Plug-In-Hybridfahrzeuge werden nicht 
mehr bezuschusst. Der Bundesanteil für 
Elektroautos mit Nettolistenpreis bis zu 
40.000 Euro beträgt statt 6.000 Euro nur 
4.500 Euro, bei einem Listenpreis zwi-
schen 40.000 und 65.000 Euro statt 5.000 
Euro nur noch 3.000 Euro. Fahrzeuge mit 
einem Listenpreis über 65.000 Euro erhal-
ten wie bisher keine Förderung. Zudem 
erhalten ab 1. September 2023 nur noch 
Privatpersonen die staatliche Förderung.

Weiter reduziert werden soll die staatliche 
Förderung ab 1. Januar 2024. Nur noch 
Käufer von reinen E-Autos mit einem Net-
tolistenpreis bis zu 45.000 Euro werden 
mit 3.000 Euro bezuschusst. 

Zusätzlich zu den staatlichen Prämien soll 
es auch 2023 und 2024 einen Hersteller- 
anteil geben, der wie bisher 50 Prozent 
der Bundesförderung betragen soll.

Für den Förderzeitpunkt ist das Datum 
der Fahrzeugzulassung maßgeblich.

191.698191 698

91.498

47.358

1.419.651

2019

2020

2021

2018

2022

1.045.249

164.579

419.987

2017

Leistungen reichen nicht aus
Die Bundesregierung hat es nicht leicht, 
allen Bedürftigen so zu helfen, wie sie es 
sich wünschen oder es auch notwendig 
wäre. Mit der Reform der Bundesausbil-
dungsförderung (BAföG) unterstützt die 
Regierung Studierende besser.

BAföG-Leistungen verändert

Studierende bekommen BAföG, wenn die 

Eltern zur Finanzierung der Ausbildung 
nicht ausreichen. Mit der 27. BAföG-Ände-
rung erhöht die Bundesregierung die Leis-
tungen zum Wintersemester 2022/2023 
um 5,75 Prozent, hebt die Einkommens-
freibeträge um 20,75 Prozent an und setzt 
die Altersgrenze für BAföG-Empfänger 
von 30 auf 45 Jahre hinauf.

Nach einer Studie des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes lebt fast jeder dritte 
Studierende in Armut. Vom Ziel, studieren 
zu können, ohne vom Geldbeutel der 
Eltern abzuhängen, ist die Bundesregie-
rung leider noch weit entfernt.

Mieten höher als Wohnpauschale 

Der „MLP Studentenwohnreport 2022“ 
zeigt, dass nur in zwei der 38 untersuchten 
Hochschulstädten die Durchschnittsmiete 
unterhalb der BAföG-Wohnpauschale von 
360 Euro liegt. Das Deutsche Studenten-
werk sieht eine weitere Erhöhung der 
Bedarfssätze als dringend notwendig an, 
damit Studierende auf dem Wohnungs-

Zahl der Anträge auf den Umweltbonus 

 bisher  neu

Grundbedarf 427 452 

Bei den Eltern wohnend 56 59 

Nicht bei Eltern wohnend 325 360 

KV/PV-Zuschuss 109 122 

Kinderzuschlag 150 160 

Höchstsatz (nicht bei den Eltern wohnend)
- unter 25 Jahre
- über 25 Jahre (eigenes 

Mitglied in KV/PV) 

752 
861

812
934 

Anrechnungsfreies Monatseinkommen
- des Studierenden
- der Eltern

450 
2.000 

520 
2.415 

Anrechnungsfreies eigenes Vermögen
- unter 30 Jahre
- ab 30 Jahre

8.200 45.000 
45.000

Kundeninformationen gemäß § 15 der Versicherungs-
vermittlungsverordnung

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 
1 GewO

Meine Registrierungsnummer 
Klaus Hain: D-PTSJ-K0B3G-62

Vermittlerregister 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin, Telefon (0 180) 60 
05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise 
maximal 0,60 €/Anruf), www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn

Schlichtungsstelle 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 
10006 Berlin, Ombudsmann für private Kranken-/ 
Pflegeversicherungen, Postfach 060222, 10052 Berlin.

Dieses Magazin stellt Ihnen bereit

Herausgeber

Versicherungsmakler
Klaus Hain

Lindhorster Straße 1 
21218 Seevetal / Hittfeld 

Tel: 04105 770280 
Fax: 04105 7702829

E-Mail: makler@carl-rehder.de 
Web: www.carl-rehder.de


